
 

GERECHTIGKEIT 
 subjektiv 
 Tugend (Rechtsgefühl) 
 Gerechtigkeit 

     = Zentraler Grundwert 
     (  oberstes Ziel eines  
                   Rechtsstaates) 

MORALITÄT 
 Wahre Sittlichkeit des  

     Handelns 
 Übereinstimmung von 

     Willen des Handeln-   
      den mit dem Gesetz 
      = oberste Norm 

Aus Gerechtigkeit geht 
Moralität hervor 

LEGALITÄT 
 äußere, formale Über- 

    einstimmung einer 
    Handlung mit dem  
    Gesetz 

 innere Einstellung und
     Motive werden nicht  

beachtet

NATURRECHT  
(= ÜBERPOSITIVES RECHT) 
 Normen die Grund- & Menschenrechte 

     enthalten 
 leiten sich aus Vernunft ab  

   (= Vernunftsrechte)

hält ein 

POSITIVES RECHT 
 Gesetzte für einen Staat (Gemeinschaft)

     festgelegt 
 Wertneutrale Bestimmungen =>  

     Gewährleistung: Konfliktfreies  
     Auskommen miteinander 

 berechenbar & gibt Rechtssicherheit 
 Stabilität des Staates 
auf die Autorität des Staates aufgebaut

soll  
schützen

soll schützen

entspricht

Kohlhaas 

FEHDERECHT 
 ausgebildete Form der  

     Selbstjustiz 
 = Privatkriege (folgten klaren  

     Regelungen) 
 im Mittelalter => Fehderecht  

     nur Ritterstand & Adel  
vorbehalten

ist

WIDERSTANDS- 
RECHT 

 enge Beziehung zum  
     Gesellschaftsvertrag 

 wird als Naturrecht oder sogar  
     positives Recht gesehen 

 Recht sich unter bestimmten      
    Bedingungen 
    gegen das Gesetz aufzulehnen  
   (=Ziviler Ungehorsam) 

wenn die Gesellschaft ihrer  
    Pflicht  

=> Gewährleistung von Recht nicht 
nach kommt 

GESELLSCHAFTSVERTRAG
 (= Vertragstheorie)  

     Staat = Vertrag zwischen Volk und  
     Herrscher 

 enthält Bedingungen, Leistungen und
     Gegenleistungen beider Parteien 

 aufgeben von Freiheit (Naturrechte), 
um positives Recht (Schutz) zu erhalten

entspricht

Falls 
nicht 
einge- 
halten 
wird 

ist 


